
Gefahrenabwehrverordnung zum Schutz der �ffentlichen Sicherheit in der 
Samtgemeinde Esens

Aufgrund der �� 54 – 63 des Gesetzes �ber die �ffentliche Sicherheit und Ordnung 
(Nds. SOG) in der Fassung vom 19.01.2005 (Nds. GVBl. 2/2005 S. 9) hat der Rat der 
Samtgemeinde Esens in seiner Sitzung am 21. M�rz 2007 die 1. �nderung der am 
18.09.2002 beschlossenen Gefahrenabwehrverordnung zum Schutz der �ffentlichen 
Sicherheit in der Samtgemeinde Esens beschlossen:

� 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt im Gebiet der Samtgemeinde Esens.

� 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung sind

1. �ffentliche Verkehrsfl�chen:

Alle Stra�en, Fahrbahnen, Wege, Pl�tze, Markt- und Parkpl�tze, Br�cken, Durch-
fahrten, Durchg�nge, �ber- und Unterf�hrungen, Geh- und Radwege, Fu�g�nger-
zonen, Treppen, Hauszugangswege und -durchg�nge, Rinnsteine, Regenwasser-
einl�ufe, D�mme, B�schungen, St�tzmauern, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicher-
heitsstreifen, Verkehrsinseln oder sonstige Fl�chen, ohne R�cksicht auf ihren Aus-
bauzustand, soweit sie f�r den �ffentlichen Verkehr benutzt werden; dies gilt 
auch, wenn sie in Anlagen liegen oder im Privateigentum stehen.

2. �ffentliche Anlagen:

Alle der �ffentlichkeit zur Verf�gung stehenden oder allgemein zug�nglichen Park-
und Gr�nanlagen, Grillpl�tze, Erholungsanlagen, Gew�sser und Uferanlagen, Bade-
anlagen, Friedh�fe, Schulh�fe, Bed�rfnisanlagen, Spiel-, Bolz- und Sportpl�tze, 
Denkm�ler und unter Denkmalschutz stehenden Baulichkeiten, Kunstgegenst�nde, 
Standbilder und Plastiken, auch dann, wenn f�r das Betreten oder die Benutzung 
Geb�hren oder Eintrittsgelder erhoben werden und ohne R�cksicht auf die Eigen-
tumsverh�ltnisse.

� 3 Schutz der Verkehrsfl�chen und Anlagen

(1) Es ist verboten,

a) Stra�enlaternen, Lichtmasten, Masten der Fernmeldeleitungen, Feuermelder, 
Notrufanlagen, Brunnen, B�ume, Kabelverteilerschr�nke sowie sonstige Anlagen 
und Bauwerke, die der Wasser- und Energieversorgung und dem Fernmelde-
wesen dienen, zu erklettern sowie Sperrvorrichtungen zu �berwinden;

b) Hydranten zu verdecken und Schachtdeckel, Einl�ufe und Abdeckungen von 
Versorgungsanlagen und Kan�len in Stra�en und Anlagen zu verstopfen, zu 
verunreinigen oder unbefugt zu �ffnen.

(2) Stacheldraht, scharfe Spitzen oder andere Vorrichtungen, durch die im Stra�en-
verkehr Personen verletzt oder Sachen besch�digt werden k�nnen, d�rfen nicht 
in den Stra�enraum hereinragen.



(3) Eiszapfen an Geb�udeteilen, Schnee�berh�nge und auf D�chern liegende 
Schneemassen, die eine Gefahr f�r Personen oder Sachen bilden, sind zu entfer-
nen.

� 4 Tiere

(1) Hundehalter oder die mit der F�hrung oder Beaufsichtigung von Hunden Beauf-
tragten sind verpflichtet zu verh�ten, dass ihr Tier

a) unbeaufsichtigt heruml�uft;

b) Personen oder Tiere gef�hrdend anspringt oder anf�llt;

c) �ffentliche Verkehrsfl�chen oder Anlagen mit Kot verunreinigt oder besch�digt. 
Nach der Verunreinigung durch Kot ist der Hundehalter bzw. die Hundehalte-
rin oder die mit der F�hrung oder Beaufsichtigung beauftragte Person unver-
z�glich zur S�uberung verpflichtet. Diese Reinigungspflicht geht der des An-
liegers vor.

(2) In Fu�g�ngerzonen, sonstigen �ffentlichen Anlagen sowie bei �ffentlichen Veran-
staltungen sind Hunde an der Leine zu f�hren. Auf Kinderspielpl�tzen, 
Bolzpl�tzen und Schulh�fen d�rfen Hunde nicht mitgenommen werden.

� 5 Offene Feuer im Freien

(1) Das Anlegen und Unterhalten von Oster-, Lager- und anderen offenen Feuern ist 
der Samtgemeinde Esens anzuzeigen. Eine evtl. erforderliche Zustimmung der 
Verf�gungsberechtigten des Grundst�cks, auf dem das Feuer abgebrannt werden 
soll, bleibt unber�hrt.

Offene Feuer, die durch andere gesetzliche Regelungen verboten oder gestattet 
sind oder einer besonderen Genehmigungspflicht unterliegen, bleiben von dieser 
Regelung ausgenommen.

(2) Jedes Feuer im Freien ist dauernd durch mindestens eine erwachsene Person zu 
beaufsichtigen. Vor Entz�ndung des Feuers muss sichergestellt sein, dass sich 
keine Menschen oder Tiere im errichteten Brennmaterial aufhalten. Bevor die 
Feuerstelle verlassen wird, ist diese sorgf�ltig abzul�schen. Die Verantwortlichen 
haben sich von der vollst�ndigen L�schung aller m�glichen Entz�ndungsquellen 
zu �berzeugen.

� 6 Spielpl�tze

Zum Schutze der Kinder und Jugendlichen ist es auf Kinderspiel- und Bolzpl�tzen ver-
boten, 

a) gef�hrliche Gegenst�nde oder Stoffe mitzubringen;

b) Glas jeglicher Art, Metallteile oder Dosen zu zerschlagen, einzugraben oder 
liegen zu lassen;



c) mit Motorfahrzeugen aller Art oder Fahrr�dern zu fahren. Hiervon ausgenom-
men sind Kinderfahrr�der mit einer Radgr��e bis einschlie�lich 20 Zoll und elek-
trische Krankenfahrst�hle.

� 7 Besondere Vorschriften zur Wahrung der Nacht- und Mittagsruhe in 
staatlich anerkannten Ortsteilen

(1) In den als Erholungsort, Kurort, K�stenbadeort, Luftkurort oder Nordseeheilbad 
anerkannten Teilen der Gemeinden Stadt Esens, Neuharlingersiel und Werdum 
sind �ber die Regelungen des � 117 des Gesetzes �ber Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) und des Nieders�chsischen Feiertagsgesetzes in Verbindung mit dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz hinaus an Werktagen in der Zeit von 12.30 bis 
14.30 Uhr und von 20.00 bis 08.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen solche 
T�tigkeiten verboten, die die Gesundheit Unbeteiligter st�ren. Hierzu z�hlen 
Arbeiten und Vorg�nge, die mit erheblicher Ger�uschentwicklung verbunden 
sind, wie insbesondere

1. das Reinigen von Teppichen, Matratzen, Polsterm�beln oder Fahrzeugen durch 
Saugen und Ausklopfen,

2. das Einwerfen von Wertstoffen in die daf�r vorgesehenen Beh�lter und das 
H�mmern, S�gen , Bohren o.�. handwerkliche T�tigkeiten,

3. Ver- und Entsorgungsverkehre, soweit diese aus dringenden betrieblichen 
Gr�nden nicht zu anderen Zeiten m�glich sind.

(2) Ausgenommen von den Regelungen des Abs. 1 sind unaufschiebbare ger�uschin-
tensive Arbeiten, die zur Beseitigung einer Notfallsituation erforderlich sind. Die 
in Abs. 1 Nr. 2 und 3 aufgef�hrten Einschr�nkungen gelten nicht f�r land-
wirtschaftliche Betriebe sowie f�r Arbeiten, die im �ffentlichen Interesse durch-
gef�hrt werden m�ssen.

(3) Das Musizieren, Singen und laute Unterhalten in Wirtschaftsg�rten, auf Freiter-
rassen, Balkonen und dergl. ist von 22.00 Uhr bis 8.00 Uhr verboten.

� 8 Allgemeine Vorschriften zur Wahrung der Nacht- und Mittagsruhe

Motorbetriebene Rasenm�her und Gartenger�te d�rfen an Werktagen in der Zeit von 
12.30 bis 14.30 Uhr und von 19.00 bis 08.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen 
nicht betrieben werden.

� 9 Ausnahmen

Die Samtgemeinde kann von den Vorschriften dieser Verordnung in begr�ndeten F�l-
len Ausnahmen zulassen. Die Ausnahmegenehmigung ist schriftlich zu erteilen; sie ist 
jederzeit den berechtigten Personen auf Verlangen zur Kontrolle auszuh�ndigen.



� 10 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach � 59 NGefAG handelt, wer vors�tzlich oder fahrl�ssig den Ge-
boten und Verboten gem�� �� 3 bis 8 dieser Verordnung zuwider handelt. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu�e bis zu 5.000 € geahndet werden.

� 11 Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt sp�testens 20 Jahre nach ihrem Inkrafttreten au�er Kraft, 
soweit sie nicht vorher durch eine andere Gefahrenabwehrverordnung ersetzt wird.

� 12 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt f�r den 
Regierungsbezirk Weser-Ems in Kraft.

Esens, 21. März 2007

Bu�
Samtgemeindeb�rgermeister


